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 Sparverträge und Sparkonten
Eigene Verträge

Vertrag 1

Kreditinstitut

BIC IBAN

Außerdem verfügungsberechtigt

Die Unterlagen befinden sich_53/4

Sonstiges

Vertrag 2

Kreditinstitut

BIC IBAN

Außerdem verfügungsberechtigt

Die Unterlagen befinden sich

Sonstiges

Vertrag 3

Kreditinstitut

BIC IBAN

Außerdem verfügungsberechtigt

Die Unterlagen befinden sich

Sonstiges
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Akademische Arbeitsgemeinschaft
Ausfüllhilfe
Aufbewahrungsort: [53/4] Prüfen Sie hier genau, ob und wenn ja, wem Sie die Aufbewahrungsorte von Sparbüchern mitteilen wollen. Banken können – müssen aber nicht - demjenigen, der ein Sparbuch vorlegt, das Guthaben auszahlen. Wenn Sie also bzgl. der Aufbewahrungsorte Ihrer Sparbücher Angaben machen wollen, sollten Sie absolut sicher sein, dass Ihr Notfallordner nur von der Person Ihres Vertrauens eingesehen wird.
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